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Vernehmlassung zur Teilrevision der Bauverordnung 
 
Sehr geehrter Herr Küenzi 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Gelegenheit, zum Entwurf der teilrevidierten Bauverordnung Stellung nehmen 
zu können, danken Ihnen die kommunalen Verbände bestens. Aus kommunaler Sicht 
ergeben sich zur Vorlage die folgenden Bemerkungen. 
 
Fahrleistungsmodell 
Für Gemeinden, die sich noch nie mit dem Fahrleistungsmodell auseinander gesetzt 
haben, dürfte die Regelung nicht ganz einfach zu verstehen und im Anwendungsfall 
umzusetzen sein. Letztlich erscheint es aber sinnvoll, hier eine einheitliche Rechtsan-
wendung vorzugeben. Die Vorschriften geben den Gemeinden auch klare Vorgaben 
für die Beurteilung verkehrsintensiver Nutzungen und sind aufgrund der Rechtspre-
chung durchsetzbar.  
 
Zu Art. 122a BauV 
Die regierungsrätlichen Verfahrensregeln sollen die „Qualität des Wettbewerbsergeb-
nisses sichern“ und noch dazu von Fall zu Fall neu beschlossen werden können. Das 
wird so nicht funktionieren. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Regeln des 
SIA, wie sie in Art. 93 Abs.1 Bst b BauG verlangt werden, einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Qualität des Ergebnisses nehmen. Qualitätssicherung erfolgt in der Regel 
nicht durch formelle Rechtsetzung. Wenn der Regierungsrat Verfahrensregeln zum 
Wettbewerbsablauf festlegen will, so soll er das im Rahmen dieser Verordnung tun. 
Alles andere ist bereits geregelt. Abs. 1 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 
 
Information der Gemeinden 
Wir bitten Sie bei dieser Gelegenheit höflich, der Information der Gemeinden (mittels 
BSIG-Information) die nötige Beachtung zu schenken. Es ist sehr wichtig, dass die 
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rechtsanwendenden Behörden und Verwaltungen rechtzeitig über die Änderungen ins 
Bild gesetzt werden. 
 
 
Wir bitten Sie höflich, die Stellungnahme der kommunalen Verbände bei der weiteren 
Bearbeitung der Vorlage zu berücksichtigen. 
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